
                  
    Die Linke.Zeuthen Gemeindefraktion

Änderungsantrag:  zur BV-008/2021 „Grundsatzbeschluss zur Unterstützung 
einer evangelischen Grundschule in Zeuthen“

Datum: 26.01.2021  

Einreichende Fraktion: Die Linke/Bürger für Zeuthen (BfZ)

Eingereicht für:  Gemeindevertretung am 9. Februar 2020 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Zeuthen beschließt, den Grundsatzbeschluss um einen 
Punkt 2 zu erweitern:

1. Die Gemeindevertretung Zeuthen erklärt ihre grundsätzliche Bereitschaft 
zur Unterstützung der Evangelischen Schulstiftung bei der Errichtung und dem 
Betrieb einer Grundschule in Zeuthen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu eruieren und die 
Gespräche mit der Evangelischen Schulstiftung fortzusetzen. Ein 
entsprechender detaillierter Vorschlag zu konkreten Unterstützungs-
möglichkeiten, als Entwurf einer Vereinbarung mit der evangelischen 
Schulstiftung, ist der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die Gemeinde Zeuthen setzt darüber hinaus Ihre Bemühungen fort, 
mindestens 1 Grundschulzug (Klasse 1 – Klasse 6) in kommunaler Trägerschaft 
in Zeuthen zu realisieren. Die Errichtung einer Sporthalle und eines 
Sportplatzes, die vom freien Träger (Evangelischer Grundschule) und von der 
kommunalen Grundschule genutzt werden kann, ist mit einzuplanen. Die 
Finanzierungmöglichkeit dieses Vorhabens ist im ersten Quartal 2021 zu 
prüfen. Der Gemeindevertretung ist die Kalkulation und das Ergebnis der 
Prüfung im April 2021 vorzustellen. 



Begründung: 

Zu 1.) wird auf die Begründung der Gemeindeverwaltung zur BV-008/2021 in 
ihrer ursprünglichen Fassung verwiesen.

Zu 2.) Die Gemeinde Zeuthen kann sich die Errichtung einer mindestens 
zweizügigen Grundschule derzeit wirtschaftlich nicht leisten, ohne die 
Finanzierung anderer notwendiger kommunaler Projekte dauerhaft zu 
gefährden. Deshalb wird auch das Engagement eines Freien Trägers in Zeuthen 
begrüßt. Da die Gewährleistung des Bildungszugangs im Primarbereich jedoch 
grundsätzlich staatliche Pflichtaufgabe der Kommune ist, will die Gemeinde 
Zeuthen diesem Auftrag auch nachkommen. Kein Kind soll gezwungen werden, 
eine Schule mit einer Schulgeldverpflichtung zu besuchen. Die Möglichkeit der 
Nutzung eines konfessionsfreien Bildungsangebotes im Primarbereich soll mit 
der Errichtung von zusätzlichen Schulkapazitäten gewährleistet werden. Dabei 
soll die Verwaltung prüfen, ob der kommunal zu errichtende Grundschulzug im 
Rahmen eines Schulzentrums an der Gesamtschule Paul Dessau (vgl. 
Gründungsbeschluss der Paul Dessau Gesamtschule, in der Anlage beigefügt) 
oder als Nebenstelle der Grundschule am Wald organisiert werden kann. Durch 
die gemeinsame Nutzung der zu errichtenden Sportanlagen (Sporthalle und 
Sportplatz) von Schule des freien Trägers und kommunaler Schule können 
anfallende Baukosten mittelfristig teilweise refinanziert werden. Darüber hinaus 
stehen die Sportanlagen außerhalb des Schulbetriebes den gemeindlichen 
Sportvereinen zur Verfügung.
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